
Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH ermitteln ihre Preise für die Lastgangkunden nach den  
Zonenpreistabellen und für die Standardlastprofilkunden nach der Tabelle mit Grund- und Arbeitspreis.

Anwendungsbeispiel für Lastgangkunden:

Kundendaten: individuelle Jahresarbeit (W) =  3.300.000 kWh/a
individuelle Jahresleistung (P) =  2.600 kW/a

Ergebnis nach dem Zonenpreismodell:

Arbeitspreisermittlung gemäß Preisblatt:

Arbeitsentgelt [in €]   = Sockelbetrag [in €] + (Jahresmenge [in kWh] - Zonenuntergrenze [in kwh]) * Arbeitspreis[in ct/kWh] / 100 

Berechnungsbeispiel:
4.593,50 €  + (3.300.000 kWh - 3.000.000 kWh) x 0,124 Ct/kWh  = 4.965,50 €

Leistungspreisermittlung gemäß Preisblatt:

Leistungsentgelt [in €]   =  Sockelbetrag [in €] + (Jahresmenge [in kW] - Zonenuntergrenze [in kW]) * Leistungspreis [in ct/kW] 

Berechnungsbeispiel:
11.050,00 €  + (2.600 kW - 2.000 kW) x 4,05 Euro/kW  = 13.480,00 €

Zusätzlich zu dem Arbeits und Leistungspreis werden ein Abrechnungsentgelt und ein zählerabhängigesZusätzlich zu dem Arbeits- und Leistungspreis werden ein Abrechnungsentgelt und ein zählerabhängiges 
Messentgelt (Messstellenbetrieb+Messung) erhoben.

Das zuvor genannte Entgelt erhöht sich um die Konzessionsabgabe1). Hinzu kommt die Umsatzsteuer. 
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten.

Anwendungsbeispiel für Standardlastprofilkunden:

Kundendaten:   Wn = 26.000 kWh/a  

Netzentgeltermittlung gemäß Preisblatt

Jahres- Arbeits- Jahres-
Netzentgelte für Kunden Grundpreis preis Arbeitspreis Netzentgelt
ohne Leistungsmessung EUR/a ct/kWh EUR/a EUR/a
Tarif G2 12,24 0,603 156,78 169,02

Jahresarbeit = 26.000 kWh/a entspricht im Preissystem Stufe 3 (Jahreskunden von 10.001kWh/a bis 400.000 kWh/a)

Grundpreis = 12,24 €/a
Arbeitspreis = 0,603 ct/kWh * 26.000 kWh/a kWh/a = 156,78 €/a

Netzentgelt gesamt = 12,24 €/a + 156,78 €/a = 169,02 €/a

Zusätzlich zu dem Arbeits- und Leistungspreis werden ein Abrechnungsentgelt und ein zählerabhängiges 
Messentgelt (Messstellenbetrieb+Messung) erhoben.

Das zuvor genannte Entgelt erhöht sich um die Konzessionsabgabe1). Hinzu kommt die Umsatzsteuer. 
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten.

1)  laut "Verordnung über Konzessionsabgaben für Elektrizität und Erdgas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)"
    vom 09.Juni 1999 (BGBl. S. 12) an die Gemeinde abzuführen


